An die MinisterIn für 

Bildung und Forschung 

Frau Dr. Annette Schavan - persönlich

Dienstsitz Berlin

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

Tel. 01888 / 57-0

Fax 01888 / 57 – 5500

Sehr geehrte Frau Schavan,

wir wenden uns an Sie als zuständige Fachministerin um Sie hiermit aufzufordern, das BAföG noch in diesem Haushaltsjahr an die Realitäten der rund 2 Millionen Studierenden der Bundesrepublik anzugleichen!

Das BAföG wurde 1971 als vollständiger Zuschuss von der Bundesregierung unter Kanzler Willy Brandt eingeführt. Es brachte erstmals das individuelle Recht auf einkommensabhängige Ausbildungsförderung mit sich und leistete zusammen mit der Abschaffung von Hörergeldern einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der für die gesamte Gesellschaft wichtigen Bildungsbeteiligung großer Teile der Bevölkerung. Das BAföG stellte also eine wichtige Säule der Erhöhung der Chancengleichheit im extrem selektiven bundesrepublikanischen Bildungssystem dar. Mit immer weiteren Fördereinschränkungen, Ausweitung der Darlehensanteile und insbesondere durch die Überführung des BAföG zum Volldarlehen 1983 von der Bundesregierung unter Kohl, sank die Gefördertenquote bis Ende der 90er Jahre immer weiter. Erst mit der 20. und 21. Novelle des BAföG und dem Ausbildungsförderungsreformgesetz von 2001 wurden die Leistungen des BAföG und der Kreis der Anspruchsberechtigten wieder ausgeweitet. Obwohl diese Nachbesserungen lediglich das kompensierten was zuvor nicht vollzogen wurde. Nach dem Ausbildungsförderungsreformgesetz von 2001 wurde es bedauerlicherweise lange versäumt weitere dringende Verbesserungen vorzunehmen um das BAföG an die Realitäten der Studierenden anzupassen. Aus diesem Grund ist es aus Sicht des fzs zunächst grundsätzlich zu begrüßen, dass die Bundesregierung nun ansatzweise Anzeichen erkennen lässt, längst überfällige Nachbesserungen vorzunehmen.

2) Kurzbeurteilung des vorgelegten Entwurf aus unserer Sicht 

Grundlegendes Prinzip der geplanten Novellierung des BAföG

"Die Bundesregierung sieht sich angesichts des überragend wichtigen Ziel der Haushaltskonsolidierung, das gerade auch den jungen Menschen eine Anhäufung von weit in die Zukunft reichenden Belastungen erspart, jedoch nicht in der Lage, eine umgehende Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge vorzuschlagen."

Dies ist aus Sicht als politische Willensbekundung der Bundesregierung für Haushaltskonsolidierung und damit gegen eine Aufstockung der Mittel die für das BAföG zu werten. Politik soll und muss bei der Auswahl von zu entscheidenden Sachverhalten Prioritäten setzen. Dies ist hier geschehen. Nach unserer Auffassung ist dies jedoch gesellschaftlich eine bildungspolitische Bankrotterklärung. Statt in Köpfe und deren Entwicklung zu investieren berauben sich der Staat und damit die Gesellschaft selbst der eigenen Zukunft. Hier ist eine Neuordnung der Prioritäten anzustreben.

Fazit

Obwohl einige schon lange erhobene studentische Forderungen nun endlich aufgegriffen und umgesetzt werden sollen greift der vorgelegte Entwurf an den entscheidenden Stellen zu kurz. Es scheint so, als wird an einigen Symptomen gewerkelt ohne sich jedoch an die Ursachen heranzuwagen. So sind die vorgeschlagenen Reformen aufkommensneutral für Bund und Länder und damit ohne große Mühen durchzusetzen, aber insgesamt zu kurz greifend. Die finanzielle Lage der Studierenden duldet kein weiteres Aufschieben Angleichung der Bedarfssätze und Freibeträge. 

Unsere Forderung lautet daher: BAföG-Rauf! – Jetzt ! 

Mit studentischen Grüßen

_____________________________

